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Effiziente und kostengün-
stige Lösungen für unsere 
Mitglieder 

Als Kompetenzzentrum für Compliance 
erbringt der VQF für seine Mitglieder zahl-
reiche Aufsichts-, Revisions-, Prüf-, Schu-
lungs- und Beratungs-Services. Und dies 
schon seit über zehn Jahren. Allein das wäre 
Grund genug die Prozesse einmal einer 
eingehenden Überprüfung zu unterziehen. 
Hinzu kommt, dass sich der Finanzdienst-
leistungssektor immer schneller entwickelt, 
so bezüglich neuer Geschäftsmodelle, ver-
mehrter Regulierung, verändertem An-
spruchsverhalten der Mitglieder und der-
gleichen.

Deshalb lancierte der Vorstand dieses 
Jahr das Projekt «Review Abläufe». In einer 
gemischten Arbeitsgruppe Vorstand / Auf-
sichtskommission / Geschäftsstelle wurden 
Reglemente, Konzepte, Anweisungen, 
Checklisten, Formulare und dgl. einer kriti-
schen Würdigung unterzogen mit dem 
Fokus: «So viel wie notwendig – so einfach 
wie möglich».

Auch wenn sich dies nicht unmittelbar 
in allen Bereichen auf die Arbeit der Mit-
glieder niederschlägt – denn wir wollen die 
Neuerungen in verdaubaren Portionen 
umsetzen – können wir aus diesem Projekt 
bereits über folgende realisierte effizienz-
steigernde Massnahmen berichten:

• Revision des Geschäfts- und Verfahrens-
reglements der Aufsichtskommission 
(u.a. mit vereinfachten Standardabläu-
fen, der Möglichkeit von Einzelentschei-
den, Vereinfachungen bei Sanktionsver-
fahren und dgl.)

• Gestaltung der BOVV-Prüfdokumente 
für die kommenden periodischen BOVV-
Prüfungen (auf die formelle / inhaltliche 
Übereinstimmung der Vermögensver-

waltungsverträge mit den Verhaltens-
regeln des VQF fokussierend und fest-
gehalten in Form eines summarischen 
Prüfergebnisses und dgl).

• Vereinfachung der Formulare sowie 
deren Handhabung durch die Mitglie-
der (z.B. die «online-Selbstdeklaration», 
Vereinfachung des Aufnahmegesuchs-
formulars und dgl.)

Aber auch das SRO-GwG-Prüfverfah-
ren und die dazugehörigen Formulare sol-
len einem Review unterzogen werden. 
Dies erfolgt jedoch im Zuge und in Abstim-
mung mit zukünftigen Anpassungen des 
SRO-GwG-Reglements. 

Der Vorstand unterstreicht mit seinen 
fortwährenden Bemühungen den Willen, 
für die Mitglieder des VQF eine hochwer-
tige Arbeit zu vernünftigen Preisen erbrin-
gen zu wollen.

Peter Rupper, Präsident
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Selbstdeklaration für das 
Geschäftsjahr 2010 

1. Allgemeines
Wie jedes Jahr muss das Selbstdekla-

rationsformular (VQF Dok. Nr. 903.1) voll-
ständig ausgefüllt und unterzeichnet dem 
VQF bis am 31. Januar 2011 eingereicht 
werden. Im Zusammenhang mit dieser 
Deklarationspflicht möchten wir Sie auf 
Folgendes aufmerksam machen:

 
• Keine Mahnung: Da die Pflicht besteht, 

die Selbstdeklaration jährlich unaufge-
fordert einzureichen (Art. 61 Abs. 3 lit. 
b SRO-Reglement), verzichtet der VQF 
auf entsprechende Mahnungen. 

• Nicht berufsmässige Finanzintermedi-
äre (NBFI): Die Selbstdeklaration muss 
auch von den NBFI eingereicht werden 
(Art. 2 Abs. 2 SRO-Reglement i.V.m. 
Art. 3– 5 Reglement für nicht berufs-
mässige Finanzintermediäre). Dies gilt 
selbst dann, wenn ein Mitglied über gar 
keine GwG-Files mehr verfügt, d.h. 
nicht mehr im finanzintermediären Be-
reich tätig ist.

• Sanktionierung: Eine nicht fristgerech-
te Einreichung der Selbstdeklaration 
bis zum 31. Januar jeden Kalenderjah-
res wäre als Reglementsverstoss im 
Sinne von Art. 65 ff. SRO-Reglement 
zu beurteilen und müsste von der Auf-
sichtskommission sanktioniert werden.

• Fristerstreckungsgesuche: Wer im 
Januar 2011 infolge besonderer Grün-
de an der Einreichung der Selbstdekla-
ration verhindert ist, kann bis am 31. Ja-
nuar 2011 ein schriftliches und 
begründetes Fristerstreckungsgesuch 
einreichen. Nach diesem Datum ein-
gereichte Erstreckungsgesuche kön-
nen nicht mehr genehmigt werden. 

2. Technische Neuerungen
Das Formular für die Selbstdeklaration 

(VQF Dok. Nr. 903.1) finden Sie auf unse-
rer Website www.vqf.ch unter «Login», 
Rubrik «Selbstdeklaration». Das Passwort 
zum Login für die Selbstdeklaration ist auf 
Ihrem persönlichen Schreiben vom 9. De-
zember 2010 betreffend Selbstdeklaration 
2010 vermerkt. Sie haben auch wie bisher 
die Möglichkeit, die Selbstdeklaration elek-
tronisch auszufüllen. Neu haben wir für 
Sie in diesem Jahr die Möglichkeit ge-
schaffen, dass Sie uns das Selbstdeklara-
tionsformular auch elektronisch zustel-
len können. Aus rechtlichen Gründen 
benötigen wir aber auch weiterhin das 
Original des von Ihnen rechtsgültig unter-
zeichneten Selbstdeklarationsformulares 
in Papierform (analog Steuererklärung). 

Die Möglichkeit der Übermittlung der 
Selbstdeklaration mit SuisseID – digitale 
Signatur (Standard für digitale Identität und 
Signatur der Schweiz) kann aufgrund der 
bei uns sehr hohen Sicherheitsanforderun-
gen für die Selbstdeklaration 2010 noch 
nicht genutzt werden, da die Standardsoft-
ware noch nicht diesem Standard entspre-
chen. 

Geschätzte Mitglieder, wir bitten Sie, 
diese Möglichkeit der elektronischen 
Übermittlung der Selbstdeklaration zu 
nutzen. Sie helfen uns damit, den admi-
nistrativen Aufwand bei der Erfassung 
Ihrer Angaben in unserer Datenbank er-
heblich zu verringern und mögliche Feh-
lerquellen zu reduzieren.

 
Ebenfalls neu ist der Einstieg in den 

für die Mitglieder geschützten Bereich 
unserer Homepage, auf der Sie, wie ein-
gangs erwähnt, auch das Selbstdeklarati-
onsformular finden. Ihre persönliche Mit-
glieder-Nummer (5-stellig) beim VQF ist 
neu auch gleichzeitig ihr Benutzername. 
Für das erste Login Ihrerseits benötigen 
Sie das Passwort ebenfalls obgenannte 
VQF-Mitglieder-Nummer. Direkt beim ers-
ten Einstieg können Sie dann Ihr persön-
liches Passwort bestimmen. Falls Sie Ihr 
Passwort vergessen sollten, steht Ihnen 
die Möglichkeit «Passwort vergessen» zur 
Verfügung. 

 

2 SRO: SELBSTDEKLARATION FÜR  
DAS GESCHÄFTSJAHR 2010
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SRO: STEUERDELIKTE ALS VORTAT  
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«Steuerdelikte als Vortat 
zur Geldwäscherei – 
Was bedeutet das für den 
Parabankenbereich?»

Die Financial Action Task Force 
(FATF) will «Tax Crimes» inskünftig 
als Vortaten zur Geldwäscherei qua-
lifizieren. Nun ist die Geldwäsche-
reibekämpfung aber ein Instrument 
zur Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität und kein fiskalpoliti-
sches Instrument. Es ist deshalb 
kontraproduktiv, den Fokus der 
Geldwäschereibekämpfung durch 
den Einbezug fiskalischer Delikts-
gruppen zu verwässern.

Die Financial Action Task Force (FATF), 
die Arbeitsgruppe der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) zur Bekämpfung von 
Geldwäscherei und Terrorfinanzierung, 
plant, in ihren Empfehlungen, die Ende 
2011 verabschiedet werden, «Tax Crimes» 
als Vortaten zur Geldwäscherei zu qualifi-
zieren. Unter «Tax Crimes» sind gemäss 
der EU-Kommission, die sich zu den FATF 
Neuerungen äusserte, sowohl Steuerbe-
trug als auch Steuerhinterziehung zu ver-
stehen. Nach schweizerischem Recht 
(Art. 305 bis StGB) gelten als mögliche 
Vortaten zur Geldwäscherei sämtliche Ver-
brechen, die mit Freiheitsstrafe von mehr 
als drei Jahren geahndet werden. Steuer-
straftaten zählen (noch) nicht dazu.

Neu sollen aber nicht nur der Steuer-
betrug, sondern auch die Steuerhinterzie-
hung, die als Vergehen lediglich mit Busse 
bedroht wird, als Verbrechen qualifiziert 
werden und somit zu den geldwäsche-
reitauglichen Vortaten gehören. Zwar wer-
den laut schweizerischem Bundesrat im 
Rahmen der Beantwortung eines Postu-
lats von Nationalrat P. Bischof nicht alle 
Steuerdelikte im nationalen Recht zwin-
gend Vortaten zur Geldwäscherei darstel-
len müssen. Die Mitgliederländer der FATF 
würden jedoch kaum akzeptieren, dass die 
Schweiz die Steuerhinterziehung aus der 
Definition der «Tax Crimes» herausnimmt. 
Diese Neuerung hätte dannzumal in der 
Schweiz zur Folge, dass alle nicht dekla-
rierten Gelder an die Meldestelle für Geld-

wäscherei (MROS) gemeldet werden 
müssten. Zwar sind die Empfehlungen der 
FATF weder bindend noch «self-execu-
ting» im völkerrechtlichen Sinne, die ein-
zelnen Mitgliedstaaten, darunter die 
Schweiz, werden jedoch in unregelmäs-
sigen Abständen überprüft und in einem 
Länderbericht beschrieben.

Um Geldwäscherei vermeintlich effek-
tiver zu bekämpfen, werden stets neue 
Mittel gefunden. Zu diesen Mitteln gehört 
die fortdauernde Erweiterung des Vorta-
tenkatalogs zur Geldwäscherei. Als die 
FATF 1989 vom Gipfeltreffen der G7 ein-
gesetzt wurde, hatte sie hauptsächlich 
Delikte der organisierten Kriminalität (z.B. 
Drogen- und Menschenhandel u. dgl.) im 
Visier. Im Laufe der Zeit kamen immer 
mehr Vermögensdelikte dazu. Nicht mehr 
nachvollziehbar in den Augen des VQF ist 
jedoch die von der FATF angestrebte Ver-
knüpfung von organisierter Kriminalität und 
Steuerhinterziehung, insbesondere die 
Steuerhinterziehung «des kleinen Man-
nes», dessen unversteuertes Geld aus 
einem Gewerbe stammt, das nicht delik-
tischer Natur ist bzw. dessen sogenannt 
«deliktisches» Verhalten sich ausschlies-
slich auf die Unterlassung der Abführung 
geschuldeter Abgaben beschränkt. Eine 
solche Verknüpfung würde den Rahmen 
der Geldwäschereibekämpfung, d.h. der 
Bekämpfung der Einschleusung von ver-
brecherisch erlangten Werten in den lega-
len Finanz- und Wirtschaftskreislauf, spren-
gen. Damit bestünde die reale Gefahr einer 
Verwässerung des Geldwäschereiabwehr-
dispositivs in der Schweiz.

Die dennoch zu beobachtende Ausdeh-
nung des Vortatenkatalogs zur Geldwä-
scherei auf die Steuerhinterziehung wirft 
zudem auch im Parabankenbereich die 
Frage der konkreten Umsetzbarkeit auf. 
Kann es die Aufgabe eines unabhängigen 
Vermögensverwalters, eines Treuhänders 
oder eines Rechtsanwaltes sein, seine 
Kunden auf ihre Steuerehrlichkeit – insbe-
sondere gegenüber dem ausländischen 

3. Inhaltliche Neuerungen
Hierfür gab es rein darstellerische, aber 

auch inhaltliche Gründe. 
Bei den Änderungen in der Darstel-

lung wollten wir vor allem erreichen, dass 
einzelne sachlogisch zusammengehörende 
Angaben im Formular auch tatsächlich bei-
einander abgebildet wurden. Zudem haben 
wir, wo immer möglich, darauf geachtet, 
dass die zu machenden Angaben auf das 
wirklich Notwendige reduziert wurden, 
damit Ihnen so Eingaben erspart bleiben, 
über deren Informationen wir bereits ver-
fügen.

Die Änderungen inhaltlicher Art
waren eine Folge der am 1. Januar 2010 
in Kraft getretenen Verordnung über die 
berufsmässige Ausübung der Finanzinter-
mediation (VBF); den Link hierzu finden 
Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter 
Rubrik «SRO», Unterrubrik «Unterstel-
lungspflicht». Da die VBF bezüglich der 
berufsmässigen Finanzintermediation die 
Kriterien bestimmt und die entsprechen-
den Anforderungen festlegt, musste die 
Liste für die Deklaration der unterstel-
lungspflichtigen Tätigkeiten überarbeitet 
und, wo nötig, angepasst werden.

 
Bei Fragen und Unklarheiten zur 

Selbstdeklaration oder zu deren elektroni-
schen Übermittlung stehen wir Ihnen für 
Erklärungen selbstverständlich gerne zur 
Verfügung. Wir danken Ihnen im Voraus 
bestens für Ihre Bemühungen und hoffen, 
dass Sie von der für Sie geschaffenen 
Möglichkeit der elektronischen Übermit-
tlung regen Gebrauch machen.

 

Quelle: Sandra Iten (Leiterin Sekretariat) und 

 Monika Hunkeler (Legal & Compliance)
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Kontaminationstheorie  
bei spezialgesetzlichen 
Finanzintermediären  
als Vertragspartei wie 
etwa Banken, Versiche-
rungen und Fonds

Immer wieder kommt es auf-
grund des Wortlautes und der Sys-
tematik des Geldwäschereigesetzes 
(GwG) zu Missverständnissen bei der 
Unterstellungspflicht. Zudem wird 
oftmals die Pflicht, den wirtschaft-
lich Berechtigten feststellen oder 
eben nicht feststellen zu müssen, 
mit der Fileführungspflicht gleich-
gesetzt oder verwechselt. 

1. Unterstellungspflicht
Erstes Missverständnis: Häufig wird 

davon ausgegangen, dass aufgrund der 
Tatsache, dass steuerbefreite Einrichtungen 
der beruflichen Vorsorge gemäss Art. 2 
Abs. 4 lit. b. GwG vom Geltungsbereich des 
GwG ausgenommen sind, eine Tätigkeit für 
eine solche Einrichtung durch einen Finanz-
intermediär i.S.v. Art. 2 Abs. 3 GwG eben-
falls automatisch ausgenommen sei. 

Zweites Missverständnis: Die finanz-
intermediäre Tätigkeit für einen spezialge-
setzlichen Finanzintermediär gemäss 
Art. 2 Abs. 2 GwG wie z.B. Banken, Fonds-
leitungen, Investmentgesellschaften kol-
lektiver Kapitalanlagen, Effektenhändler, 
Versicherungen gemäss Versicherungsauf-
sichtsgesetz sei generell vom GwG ausge-
nommen und stelle deshalb keine unter-
stellungspflichtige finanzintermediäre 
Tätigkeit dar.

Richtigstellung dieser beiden Missver-
ständnisse: Es kommt vor, dass Dienst-
leistungen eines Finanzintermediärs für 
eine steuerbefreite Einrichtung der beruf-
lichen Vorsorge oder für einen der obge-
nannten spezialgesetzlichen Finanzinter-
mediäre keine unterstellungspflichtige 
Tätigkeit gemäss GwG darstellen – das ist 
aber lediglich dann der Fall, wenn die fi-
nanzintermediäre Tätigkeit ausschlies-
slich gegenüber solchen Einrichtungen 
und  / oder spezialgesetzlichen Finanzinter-
mediären erbracht wird (Art. 2 Abs. 4 lit. 
c. bzw. d. GwG). Oder anders ausgedrückt, 
hat ein Finanzintermediär noch andere als 
die vorgenannten Vertragspartner, für wel-
che er berufsmässig tätig ist (Art. 2 Abs. 3 
GwG i.V.m. Verordnung über die berufs-
mässige Ausübung der Finanzintermedia-
tion), so ist er, gemäss der sog. Kontami-
nationstheorie der Eidgenössischen 

Finanzmarktaufsicht (FINMA), für seine 
gesamte Tätigkeit dem GwG unterstellt.

Handelt es sich bei diesen Dienstleis-
tungen um solche für einen ausländischen 
Finanzintermediär, der in der Schweiz 
unter Art. 2 Abs. 2 GwG fallen würde, dann 
müsste zusätzlich hierzu und der bereits 
erwähnten Ausschliesslichkeit eine ent-
sprechende tatsächliche Beaufsichtigung 
stattfinden, die als gleichwertig mit einer 
prudentiellen schweizerischen Aufsicht 
anzusehen ist. Da diese Voraussetzungen 
(Ausschliesslichkeit / ausländischer Finanz-
intermediär würde in der Schweiz unter Art. 
2 Abs. 2 GwG fallen / tatsächliche Beauf-
sichtigung  / Gleichwertigkeit der Aufsicht 
zu einer prudentiellen schweizerischen 
Aufsicht) kumulativ erfüllt sein müssen, ist 
die Ausnahmebestimmung von Art. 2 Abs. 
4 lit. d. GwG beim Fehlen auch nur einer 
dieser Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, 
was zur Folge hat, dass gemäss der Kon-
taminationstheorie, wiederum die gesamte 
Tätigkeit des Finanzintermediärs dem GwG 
unterstellt ist.

 
2. Fileführungspflicht

Drittes Missverständnis: Ist der Finanz-
intermediär aufgrund von Erleichterungen 
im SRO-Reglement von der Feststellung 
des wirtschaftlich Berechtigten befreit, 
heisst dies nicht, dass für die jeweilige 
Vertragspartei kein GwG-File zu führen ist.

Sondern: Es ist ein GwG-File zu führen, 
aber auf die Feststellung des wirtschaft-
lich Berechtigten kann verzichtet werden. 
Diese Erleichterung in der Fileführungs-
pflicht gilt dann, wenn die Vertragspartei:

• börsenkotiert (Art. 22 Abs. 3 / Art. 26 
Abs. 2 / Art. 27 Abs. 4 SRO-Reglement);

• eine kollektive Anlageform oder Betei-
ligungsgesellschaft mit mehr als 20 
Investoren (Art. 26 Abs. 1 SRO-Regle-
ment);

• ein spezialgesetzlicher Finanzinterme-
diär (Art. 29 SRO-Reglement);

• eine steuerbefreite Einrichtung der 
beruflichen Vorsorge (Art. 29 SRO-
Reglement); oder

• eine schweizerische Behörde (Art. 30 
SRO-Reglement) ist.

Quelle: Monika Hunkeler, Legal & Compliance

Fiskus – zu überprüfen? Wäre eine solche 
Aufgabe überhaupt umsetzbar? In wel-
chem Umfang der Staat seine Bürger auf 
Steuerehrlichkeit kontrollieren will, bleibt 
ihm überlassen und ist letztlich in demo-
kratischen Staaten durch einen politisch, 
rechtsstaatlichen Diskurs festzulegen. 
Dem Staat daraus obliegende Kontroll-
pflichten sind jedoch letztlich von ihm 
auszuüben und nicht auf den privaten  
Finanzdienstleistungssektor abzuwälzen. 
Denn ein Schweizer Finanzdienstleister 
kann und darf nicht als verlängerter Arm 
des Fiskus missbraucht werden. Der 
Finanzintermediär müsste von seinen Kun-
den eine Fülle von verwertbaren Informa-
tionen verlangen. Gleichwohl wäre es für 
ihn nahezu unmöglich, den durch Steuer-
hinterziehung vom Kunden ersparten Steu-
ervorteil zu bestimmen und als «inkrimi-
nierten» Wert zu bezeichnen, denn 
inkriminiertes Geld fliesst nicht zu. Sollte 
eine diesbezügliche Dokumentations-
pflicht im Rahmen der geldwäscherei-
rechtlichen Sorgfaltspflichten geschaffen 
werden, würde ferner das System der 
dirigierten Selbstregulierung, auf dem die 
Geldwäschereibekämpfung in der Schweiz 
im Parabankensektor basiert, dadurch zu-
dem organisatorisch und technisch über 
Gebühr erschwert werden. Eine solche 
Ausweitung des Geldwäschereidispositivs 
hätte letztlich auch negative Kostenfolgen 
für die Finanzintermediäre. Wünschens-
wert wäre deshalb eine Konzentration auf 
das Wesentliche, nicht zuletzt im Hinblick 
auf die zunehmende Regulierungsdichte 
im Finanzdienstleistungsbereich.

Quelle: Patrick Rutishauser, Geschäftsführer und

Caroline Kindler, Legal & Compliance



BOVV – Neues, beispiel-
haftes Anlageprofil als 
Beilage zu Vermögensver-
waltungsverträgen

Zur einfacheren und effiziente-
ren Erfüllung der Pflichten gemäss 
BOVV-Verhaltensregeln hat der 
VQF ein beispielhaftes Anlageprofil 
(VQF Dok. Nr. 500.04) inkl. Weglei-
tung dazu (VQF Dok. Nr. 500.05) 
verfasst, dessen Funktionsweise 
nachfolgend kurz erklärt wird. 

Einerseits muss das BOVV-Mitglied 
gewisse vorvertragliche Erkundigungs-
pflichten (s. Ziff.1– 6 im beispielhaften 
Anlageprofil) gemäss Art. 8 Abs. 2 BOVV-
Verhaltensregeln (z.B. Erfahrungen des 
Kunden in Vermögensangelegenheiten, 
Anlagehorizont, Risikoneigung und Risi-
kofähigkeit, usw.) einhalten und diese 
Einhaltung dokumentieren. Die Einhaltung 
dieser Erkundigungspflichten muss durch 
die Branchenorganisation des VQF für 
Vermögensverwalter (BOVV) aufgrund von 
Vorgaben der Eidgenössischen Finanz-
marktaufsicht (FINMA) zwingend über-
prüft werden. Die Erkundigungspflichten 
müssen zwar nicht zwingend im Vertrag 
geregelt werden (der VQF akzeptiert i.d.R. – 
falls die Einhaltung der Erkundigungs-
pflicht durch den fraglichen Kunden nicht 
bestritten wird – auch eine vom Kunden 
nicht unterzeichnete Telefon- oder Akten-
notiz oder Fragenkatalog für Neukunden 
u. dgl. des BOVV-Mitglieds), jedoch emp-
fiehlt es sich, diese Erkundigungen im 
Vertrag (bzw. in einem zum integrierenden 
Vertragsbestandteil erklärten Anhang) zu 
dokumentieren, da diesfalls durch Unter-
zeichnung des Vertrags die Einhaltung der 
Erkundigungspflicht auf einfache Weise 
zweifelsfrei nachgewiesen werden kann. 
Eine unterschriftliche Bestätigung des 
Kunden betreffend Einhaltung der Erkun-
digungspflicht ist dem BOVV-Mitglied auch 
aus zivilrechtlichen Haftungsgründen ge-
genüber dem Kunden zu empfehlen 
(unabhängig von BOVV-Erfordernissen des 
VQF).

Andererseits müssen im Vermögens-
verwaltungsvertrag (oder in dessen An-
hängen) u.a. zwingend Vereinbarungen 
zwischen den Parteien betreffend Anla-
geziele, Anlagestrategie, Anlagekate-
gorien, Anlagebeschränkungen, Refe-
renzwährung usw. getroffen werden
(s. Art. 3 Abs. 1 lit. b – d BOVV-Verhaltens-

regeln und Ziff.7 – 11 im beispielhaften 
Anlageprofil), welche inhaltlich und sach-
logisch mit den eingangs erwähnten Er-
kundigungspflichten zusammenhängen, 
da z.B. die Anlageziele und -strategie von 
den Ergebnissen der eingeholten Erkun-
digungen über den Kunden abhängen.

Damit diese beiden Themenbereiche 
(Erkundigungspflichten sowie damit zu-
sammenhängende Teile von zwingenden 
Vertragsinhalten) einfach abgehandelt und 
zentral an einem Ort zusammengefasst 
werden können (sowie zwecks Vermei-
dung von Problemen bei den BOVV-Prü-
fungen), hat der VQF ein beispielhaftes 
Anlageprofil inkl. Wegleitung dazu verfasst 
(beides abrufbar unter www.vqf.ch; Rubrik 
«Mitglieder», Unterrubrik «BOVV», Unter-
Unterrubrik «Grundlagen»). Wenn das 
Anlageprofil als integrierender Vertrags-
bestandteil erklärt wird, müssen die in 
Ziff.7 –11 im Anlageprofil erwähnten In-
formationen im Vertrag selbst nicht wie-
derholt werden. Die Verwendung von 
solchen Anhängen zum Vertrag kann den 
Vertrag selbst kürzen. 

Das Anlageprofil könnte z.B. – je nach 
individueller Vertragsgestaltung des Mit-
glied – auch mit einer Risikoaufklärung 
bzw. Bestätigung des Kunden betreffend 
erfolgter, sorgfältiger Risikoaufklärung 
(s. z.B. Ziff.7 lit. b in den beispielhaften 
Vertragsklauseln des VQF für einen Ver-
mögensverwaltungsvertrag, VQF Dok. 
Nr. 500.04) kombiniert werden. Wenn das 
um eine Risikoaufklärung ergänzte Anla-
geprofil als integrierender Vertragsbe-
standteil erklärt wird, kann der entsprechen-
de Risikoaufklärungspassus im Vertrag 
selbst gestrichen werden. 

Es handelt sich um ein beispielhaftes 
Anlageprofil. Das Mitglied kann selbst-
verständlich unter der zweiten Spalte «Be-
schreibung» (insbesondere betr. Ziff.7 und 
8) mehr oder andere Strategie-Katego-
rien (Ziff 8) als die drei gebräuchlichsten 
Kategorien «konservativ», «ausgewogen» 
und «dynamisch» verwenden oder die 
Anlageziele (Ziff.7) anders definieren, als 
dies der VQF beispielhaft getan hat. 

Quelle: Adrian Göldi, Leiter Legal & Compliance
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6
Prüfung hinsichtlich Ein-
haltung der BOVV-Ver-
haltensregeln für Vermö-
gensverwalter

Im Jahre 2011 werden die Erst-
prüfungen bei den BOVV-Mitglie-
dern des VQF durchgeführt. Mit 
vorliegendem Artikel möchten wir 
unseren BOVV-Mitgliedern die Mo-
dalitäten der BOVV-Prüfungen er-
klären, damit sich unsere BOVV-
Mitglieder optimal auf diese Prüfung 
vorbereiten können.

1. Einleitung 
Der VQF ist nebst der langjährigen 

Tätigkeit als Selbstregulierungsorganisa-
tion (SRO) nach Geldwäschereigesetz 
(Zweck: Schutz des Finanzmarktes der 
Schweiz) seit Mai 2009 auch eine Bran-
chenorganisation für Vermögensverwalter 
(BOVV), deren Verhaltensregeln von der 
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA) 
offiziell anerkannt wurden. Die BOVV-
Verhaltensregeln des VQF für Vermögens-
verwalter basieren auf Eckwerten, die von 
der FINMA im Rundschreiben 2009  /  1 als 
Massstab für alle Selbstregulierungen gel-
ten und bezwecken den Anlagerschutz. 
Dieses Rundschreiben definiert die Eck-
werte für die Verhaltensregeln der Bran-
chenorganisation für die Vermögensverwal-
tung als Mindeststandards. Es regelt 
insbesondere die Form und den Inhalt des 
Vermögensverwaltungsvertrags, die Pflich-
ten des Vermögensverwalters (Treuepflicht, 
Sorgfaltspflicht, Informationspflicht), die 
Entschädigung des Vermögensverwalters 
sowie deren Kontrolle (Prüfung) und die 
Sanktionierung bei allfälligen Verstössen. 

2. Wer muss sich den BOVV-Verhal-
tensregeln des VQF unterstellen und 
neben einer SRO-Mitgliedschaft beim 
VQF zusätzlich BOVV-Mitglied werden? 

Zur Unterstellungspflicht möchten wir 
auf den ausführlichen Artikel «Branchen-
organisation für Vermögensverwalter 
(BOVV) des VQF» im VQF-Aktuell Nr. 
2009  /  19 sowie auf die Publikation der 
FINMA (abrufbar unter: http: /  / www.fin-
ma.ch / d / faq / beaufsichtigte / Seiten / faq-
vermoegensverwaltung.aspx) mit Titel 
«Häufig gestellte Fragen (FAQ) – Vermö-
gensverwaltung» verweisen, wo im Detail 
erklärt wird, wer sich der BOVV unterstell-

ten muss. Bei Unklarheiten und in Zwei-
felsfällen bitten wir Sie, direkt mit der 
FINMA Kontakt aufzunehmen (Eidgenös-
sische Finanzmarktaufsicht FINMA, Dr. 
Oliver Zibung, Einsteinstrasse 2, 3003 
Bern oder policy@finma.ch) und jeweils 
die schriftliche Korrespondenz mit der 
FINMA aufzubewahren. 

3. Wie kann ich als BOVV-Mitglied 
des VQF die BOVV-Verhaltensregeln des 
VQF möglichst einfach einhalten? Was 
muss das BOVV-Mitglied in Bezug auf 
Fristen beachten?

Für die formelle Anpassung der vor dem 
1. Oktober 2009 unterzeichneten Vermö-
gensverwaltungsverträge an (Altkunden) 
die BOVV-Verhaltensregeln wurde den un-
terstellten BOVV-Mitgliedern eine Über-
gangsfrist bis zum 31. Dezember 2010 
eingeräumt. Die Ausübung der Vermögens-
verwaltung für diese Kunden mit noch nicht 
formell angepassten Verträgen muss jedoch 
bereits ab der Unterstellung den materiellen 
Erfordernissen der Verhaltensregeln (Ge-
währs-, Treue-, Sorgfalts- und Informations-
pflicht sowie Regelung hinsichtlich Entschä-
digung) genügen. Verträge mit Neukunden, 
die ab dem 1. Oktober 2009 unterzeichnet 
wurden, müssen bereits ab diesem Datum 
auch in formeller Hinsicht mit dem Verhal-
tensregeln übereinstimmen (zum Ganzen: 
s. Art. 22 BOVV-Verhaltensregeln). 

Die Vertragsanpassung bis 31. Dezem-
ber 2010 kann bei Altkunden, die nur spo-
radisch persönlichen Kontakt zum Vermö-
gensverwalter haben, Probleme verur- 
sachen. Zunächst ist zu erklären, unter 
Einsatz welcher Kommunikationsmittel eine 
Anpassung des schriftlichen Vertrags erfol-
gen kann (Definition der Schriftform i.S.v. 
Art. 2 BOVV-Verhaltensregeln):

• Gegenseitige, eigenhändige hand-
schriftliche Unterzeichnung eines 
schriftlichen (Original-)Vertrags:

- Entweder Unterzeichnung unter 
Anwesenden; oder 

- Unterzeichnung mit Zu- und Rück-
sendung des Vertrags per Briefpost 
unter Abwesenden;

BOVV PRÜFUNGEN
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 oder
• Vertragsanpassung per Telefax:

- Erster Schritt: Der Vermögensver-
walter druckt den neuen Vertrag 
aus, unterzeichnet ihn handschrift-
lich, übermittelt den Vertrag per Fax 
an den Kunden.

- Zweiter Schritt: Der Kunde unter-
zeichnet den Faxausdruck und faxt 
(oder übersendet per Briefpost 
oder als unveränderbare PDF- oder 
Bilddatei per E-Mail) den unter-
zeichneten Vertrag zurück an den 
Vermögensverwalter.

 oder
• Vertragsanpassung per E-Mail:

- Erster Schritt: Der Vermögensver-
walter druckt den neuen Vertrag 
aus, unterzeichnet ihn handschrift-
lich, scannt den Vertrag (unverän-
derbare Datei als Bild oder PDF-
Dokument) und lässt dem Kunden 
den VV-Vertrag (unveränderbare 
Datei als Anhang zu E-Mail) per 
E-Mail zukommen.

- Zweiter Schritt: Der Kunde druckt 
den Vertrag aus, unterzeichnet ihn 
handschriftlich und scannt den nun 
gegenseitig unterzeichneten Ver-
trag ebenfalls ein (unveränderbare 
Datei als Bild oder PDF-Dokument).

- Dritter Schritt: Danach lässt der 
Kunde dem Vermögensverwalter 
die fragliche unveränderbare Datei 
(Bild oder PDF-Dokument) mit dem 
gegenseitig unterzeichneten Ver-
trag per E-Mail als Anhang zukom-
men. Der Vermögensverwalter 
druckt den Vertrag aus und legt ihn 
im Kundendossier ab.

Es sind (Ausnahme-) Situationen denk-
bar, in denen trotz dem vorerwähnten 
breiten Kreis von zulässigen Kommunika-
tionsmitteln zur Anpassung des schriftli-
chen Vermögensverwaltungsvertrags eine 
solche Anpassung nicht bis zum 31. De-
zember 2010 erfolgreich abgeschlossen 
werden kann, z.B. weil der Kunde nicht 
erreichbar ist oder auf Kontaktnahmever-
suche nicht reagiert, usw. In solchen Aus-
nahmefällen (subjektive/objektive Unmög-

lichkeit der Erfüllung von Art. 22 Abs. 2 
BOVV-Verhaltensregeln) muss der Vermö-
gensverwalter gemäss einem kürzlich 
getroffenen Grundsatzentscheid der Auf-
sichtskommission folgendermassen vor-
gehen (kumulative Erfordernisse): 

• Es sind die Bemühungen zur Kontakt-
nahme mit dem Kunden und der Grund 
für das Scheitern der fristgerechten 
Vertragsanpassung bis 31. Dezember 
2010 schriftlich in einer kurzen Akten-
notiz zu dokumentieren (z.B. «Habe 
am 3. Dezember 2010 den Kundente-
lefonisch zu kontaktieren versucht; ein 
Termin für die Unterzeichnung des 
neuen Vertrags konnte jedoch infolge 
krankheitsbedingter Abwesenheit des 
Kunden erst für 3. Februar 2011 ver-
einbart werden»); und

• Der Vermögensverwalter muss den 
von ihm unterzeichneten, bereits an-
gepassten Vertrag im Kundendossier 
ablegen bis 31. Dezember 2010 und 
Bereithalten zur Unterzeichnung durch 
den Kunden nach Wegfall des Verhin-
derungsgrundes des Kunden; und

• Die Aufsichtskommission des VQF ist 
bis zum 31. Dezember 2010 zu kontak-
tieren (inkl. summarische Angabe der 
Verhinderungsgründe der Kunden) und 
um Einräumung einer Übergangsfrist 
zu ersuchen, innert welcher entweder 
die Verträge anzupassen oder zu been-
digen sind. 

Zur Unterstützung unserer BOVV-Mit-
glieder beim Ausarbeiten der neuen Ver-
mögensverwaltungsverträge haben wir 
Vertragsklauseln mit Beispielen zur For-
mulierung des Vertrags in Übereinstim-
mung mit den BOVV-Verhaltensregeln 
erstellt. Diese beispielhaften Vertragsklau-
seln (VQF Dok. Nr. 500.04) finden Sie auf 
unserer Webseite (www.vqf.ch; Rubrik 
«Mitglieder», Unterrubrik «BOVV»; Unter-
Unterrubrik «Grundlagen») und diese Ver-
tragsklauseln können von den Mitgliedern 
übernommen oder – jeweils in Einklang 
mit den Verhaltensregeln – an die indivi-
duellen Bedürfnisse angepasst werden. 
Unter dem vorstehend angegebenen Link 
finden Sie auch weitere hilfreiche Doku-

mente wie ein beispielhaftes Anlageprofil 
(VQF Dok. Nr. 500.05) oder einen Kom-
mentar (Auslegungshilfe; VQF Dok. Nr. 
500.03) zu den BOVV-Verhaltensregeln. 

Die Unterstellung hat eine zusätzlich 
zur und unabhängig von der GwG-Prüfung 
erfolgende (teil-)prudentielle Aufsicht (An-
legerschutzaufsicht) zur Folge. Zudem ist 
die Unterstellung unter die VQF-Verhal-
tensregeln den Vermögensverwaltungs-
kunden anzuzeigen. Dabei muss der Ver-
mögensverwalter dem Kunden ein 
Exemplar der gültigen VQF-Verhaltensre-
geln an seine Kunden aushändigen oder 
angeben, wo die Verhaltensregeln zu fin-
den sind. Er kann auch einen Internet-Link 
angeben, unter dem die Kunden die Verhal-
tensregeln einsehen können.

4. Wer führt die BOVV-Prüfung durch? 
Kann die BOVV-Prüfung zusammen mit 
der SRO / GwG-Prüfung durchgeführt 
werden? 

Das Prüfkonzept für die Überprüfung 
der Einhaltung der Verhaltensregeln sieht 
vor, dass die ordentliche BOVV-Prüfung 
(Erstprüfung, periodische Prüfung, 
Schlussprüfung, s. Ziff.6) durch die vom 
VQF akkreditierten externen und vereinsin-
ternen Prüfer durchgeführt werden. Dabei 
erfolgen die SRO- und BOVV-Prüfungen 
immer gleichzeitig durch denselben Prüfer, 
sofern der Prüfrhythmus (s. Ziff.5) für die 
beiden Prüfungen auch identisch ist. Von 
der FINMA wird für die beiden Prüfungen 
(GwG und BOVV) je eine separate Bericht-
erstattung gefordert, d.h. es werden bei 
gleichzeitigen Prüfungen jeweils zwei ver-
schiedene Prüfberichte erstellt.

Bei Sonderprüfungen (s. Ziff.6) müssen 
diese Prüfungen aufgrund der Anforderun-
gen der FINMA von Revisionsexperten ge-
mäss Art. 4 des Revisionsaufsichtsgesetzes 
mit einschlägiger Erfahrung im Vermögens-
verwaltungsgeschäft durchgeführt werden. 
Die VQF Audit AG erfüllt diese Anforderun-
gen, da sie von der Eidg. Revisionsaufsichts-
behörde als Revisionsexpertin zugelassen 
ist und Prüfer der VQF Audit AG über ein-
schlägige Berufserfahrung verfügen.
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5. Wann findet die erste BOVV-Prü-
fung statt? Gibt es mehrjährige Prüfrhyth-
men? 

Im Jahr 2011 findet bei sämtlichen 
BOVV-Mitgliedern des VQF die Erstprü-
fung statt (von der FINMA auch «Eintritts-
prüfung» genannt). 

Der mehrjährige Prüfrhythmus kann 
gemäss verbindlicher Vorgabe der FINMA 
für die BOVV-Mitglieder erst ab dem Jah-
re 2012 angewendet werden. So hält die 
FINMA diesbezüglich in den FAQs 
unter der Frage 36 lit. c Folgendes fest 
(s. www.finma.ch / d / faq.beaufsichtig-
te / Seiten / faq-vermoegensverwaltung.
aspx): 

«Bei allen unterstellten Vermögensver-
walter ist spätestens für das Jahr 2011 
eine erste Prüfung («Eintrittsprüfung») 
durchzuführen. Sofern im Rahmen des 
Anlegerschutzes sowie der Geldwäsche-
rei und Terrorismusfinanzierung gesamt-
haft ein tiefes Risiko vorliegt und in den 
einem Gesuch vorangehenden beiden 
Prüfungen keine Sanktionen ausgefällt 
werden mussten, kann in den beiden 
Bereichen (GwG und BOVV) auf Gesuch 
hin ein mehrjähriger Prüfrhythmus (maxi-
mal 3 Jahre) bewilligt werden, der bei jeder 
Prüfung neu zu beurteilen ist. Vermögens-
verwalter, bei denen die Einhaltung der 
Verhaltensregeln erst ab 2011 geprüft wird 
(was für alle VQF-BOVV-Mitglieder der Fall 
ist), können den mehrjährigen Prüfrhyth-
mus für die Verhaltensregeln frühestens 
nach der im Jahr 2012 durchgeführten 
Prüfung beantragen, wenn sie die Voraus-
setzungen erfüllen.»

6. Was gibt es für Prüfungen und was 
sind die Ziele dieser Prüfungen?

Es ist zwischen ordentlichen Prüfun-
gen (Erstprüfung im Jahre 2011, spätere 
periodische Prüfungen sowie Schlussprü-
fung im letzten Mitgliedschaftsjahr bei 
einer Kündigung) einerseits und Sonder-
prüfungen andererseits zu unterscheiden.

 
Bei den ordentlichen Prüfungen wird 

Folgendes geprüft: 
• Das Vorhandensein von schriftlichen 

Vermögensverwaltungsverträgen bei 
den gewählten Stichproben;

• Die Übereinstimmung der Vermögens-
verwaltungsverträge (bei den gewähl-
ten Strichproben) mit den BOVV-Ver-
haltensregeln, d.h. vollständige und 
richtige Berücksichtigung des zwin-
genden Mindestinhalts in den Verträ-
gen bzw. den dazugehörenden Anhän-
gen und Beilagen (der zwingende 
Mindestinhalt ergibt sich im Detail aus 
den beispielhaften Vertragsklauseln 
der BOVV VQF, s. VQF Dok. Nr. 500.04);

• Umsetzung der Informationspflichten 
gemäss BOVV-Verhaltensregeln, ins-
besondere:

- Wurden die Vermögensverwal-
tungskunden auf die Verhaltensre-
geln hingewiesen?

- Wurden die vorvertraglichen Erkun-
digungspflichten (s. auch Artikel im 
vorliegenden VQF-Aktuell betref-
fend Anlageprofil, VQF Dok. Nr. 
500.05) durch den Vermögensver-
walter erfüllt?

- Ist eine Risikoaufklärung des Kun-
den durch den Vermögensverwal-
ter erfolgt (Information über Risi-
ken der gewählten Vermögens-  
anlage)?

- Hat der Vermögensverwalter den 
Kunden über wichtige Personal-
wechsel, Organisationsänderun-
gen und Änderungen in der Betei-
ligungsverhältnissen informiert, 
soweit diese den Kunden unmittel-
bar betreffen und nicht öffentlich 
bekannt sind?

- Ist bei starken Marktbewegungen, 
die zu einer dauernden Abwei-
chung des Portfolios des Kunden 
zu den vereinbarten Anlageziele 
führen, eine Information des Kun-
den erfolgt und wurde eine Anpas-
sung der Anlagestrategie bespro-
chen?

- Legt das Mitglied vertragskonform 
bzw. auf Verlangen des Kunden in 
geeigneter Art und Weise Rechen-
schaft über seine Geschäftsfüh-
rung als Vermögensverwalter ab 
(Rechenschaftspflicht)?

- Wurde der Kunde über Massnah-
men bei Arbeitsunfähigkeit oder 
Todesfall des Mitglieds informiert 
(Stellvertreter-Regelung)?

- Wurde der Kunden über die Inter-
essenkonflikte informiert (zum 
Beispiel bei Annahme von Leistun-
gen Dritter, wie Kick-backs, Retro-
zessionen etc.)?
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Die Erfüllung der vorstehend erwähnten 
Informationspflichten muss in den einzel-
nen Kundendossiers dokumentiert sein 
und es gilt diesbezüglich folgendes Be-
weismass: Als Nachweis für die Einhaltung 
der jeweiligen Informationspflicht genügt 
in der Regel eine Aktennotiz, Telefonnotiz, 
elektronische Dokumentation usw. Eine 
unterschriftliche Bestätigung des Kunden, 
wonach er die Informationen erhalten hat, 
ist grundsätzlich (Ausnahme: der Kunde 
bestreitet die korrekte Erfüllung der Infor-
mationspflicht) nicht erforderlich, jedoch 
empfehlenswert um einerseits keine «be-
weistechnischen Unklarheiten» betref-
fend korrekter Erfüllung der Informations-
pflichten gemäss BOVV-Verhaltensregeln 
offen zu lassen und andererseits um zivil-
rechtliche Haftungsrisiken gegenüber dem 
Kunden zu minimieren.

Sonderprüfungen sind vor allem bei 
Anzeigen, Beschwerden u. dgl. (erstattet 
an den VQF insbesondere von Vermögens-
verwaltungskunden, der FINMA, etc.) 
vorzunehmen, jedoch auch bei sonstigen 
Anzeichen für eine Verletzung der Verhal-
tensregeln. Im Normalfall erfolgt eine Son-
derprüfung erst nach Überprüfung der 
Plausibilität einer Beschwerde oder Anzei-
ge durch die Aufsichtskommission. Sollten 
sich jedoch während einer ordentlichen 
Prüfung Anhaltspunkte ergeben, die auf 
eine grobe Verletzung der Verhaltens- 
regeln hindeuten, so hat der Prüfer den 
Sachverhalt festzustellen und im Prüfbe-
richt festzuhalten sowie die entsprechen-
den Beweise für seine Feststellungen zu 
sichern. 

Prüfziel im Allgemeinen ist die Fest-
stellung, ob der Vermögensverwalter bei 
den gewählten Stichproben in Bezug auf 
die vorerwähnten Prüfpunkte die Verhal-
tensregeln einhält.

7. Prüfperiode: Welcher Zeitraum 
der Vertragsbeziehung zum Kunden 
wird bei den BOVV-Prüfungen geprüft?

Die Prüfperiode beginnt bei der Erst-
prüfung zum Zeitpunkt der Aufnahme als 
BOVV-Mitglied des VQF, frühestens jedoch 
am 1. Oktober 2009. 

Bei den periodischen Prüfungen gilt 
als Prüfperiode der Zeitraum zwischen der 
letzten und der aktuellen BOVV-Prüfung. 
Für die Überprüfung der Vermögensver-
waltungsverträge bestehen grundsätzlich 
keine zeitlichen Einschränkungen für die 
Prüfung. Wurde der Vermögensverwal-
tungsvertrag jedoch bereits früher einmal 
geprüft und damals für in Ordnung befun-
den, so soll der seit damals unveränderte 
Vertrag bei der nächsten Prüfung i.d.R. 
nicht mehr geprüft werden. 

Bei einem ordentlichen Austritt 
(Schlussprüfungen) aus der BOVV endet 
der Prüfzeitraum auf das Austrittsdatum, 
das in der Regel der 31. Dezember ist. 

8. Wie werden die BOVV-Prüfungen 
durch die beauftragten Prüfer vorbe-
reitet?

Um eine zweckdienliche und effiziente 
Prüfung durchführen zu können, muss der 
Prüfer ein generelles Verständnis der Ge-
schäftstätigkeit, der Geschäftsprozesse, 
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ten gemäss Reglement und Verhaltens-
regeln überprüft werden kann. Der Prüfer 
kann auch Einblick in die Buchhaltung des 
Vermögensverwalters, in die Kundendos-
siers und in die Belege der Firmen- oder 
Kundenkonti verlangen. Ausserdem sind 
dem Prüfer alle sachdienlichen Auskünfte 
zu erteilen. 

Zu den dem Prüfer zur Einsicht vorzu-
legenden Unterlagen und Dokumente 
gehören insbesondere:

• Unterzeichnete Vermögensverwal-
tungsverträge samt den dazugehören-
den Anhängen, Beilagen (zum Beispiel 
Anlegerprofil) für sämtliche Vermö-
gensverwaltungskunden;

• Liste aller Vermögensverwaltungs-
kunden. Hierzu kann die Liste der 
GwG-relevanten Files (VQF Dok Nr. 
902.8) verwendet werden, wobei die 
Vermögensverwaltungs- und allfällige 
BOVV-relevante Anlageberatungskun-
den speziell zu kennzeichnen sind;

• Unterlagen zur vermögensverwal-
tungsspezifischen Aufbau- und Ablauf-
Organisation, wie beispielsweise Or-
ganigramm, interne Richtlinien und 
Weisungen, Aufzeichnungen zum in-
ternen Kontrollsystem, Pflichtenhefte, 
wesentliche Arbeitsablaufbeschrei-
bungen, wichtige Standard-Formulare, 
Ausbildungskonzepte, usw.;

• Informationen über Anlagepolitik, 
Standard-Risikoaufklärung, Gebühren-
regelung usw.;

• branchenrelevante Verträge mit Drit-
ten (beispielweise Verträge mit Banken 
betreffend Entschädigungen, wie Re-

des Prüfumfeldes, des Risikomanage-
ments / Compliance beim Mitglied erlan-
gen. Dazu verschafft sich der Prüfer (insbe-
sondere) ein Bild über die Aktionäre /
Gesellschafter / Inhaber des BOVV-Mit-
glieds, über die Organisation, über die 
Produkte und Dienstleistungen, über die 
Kundenerwartungen im Allgemeinen über 
die Kundenstruktur (Retail- oder vermögen-
de Kunden) und über die finanzielle Situati-
on des Mitglieds usw.

Die vorstehend erwähnten Informa-
tionen zur Urteilsbildung wird sich der 
Prüfer nebst dem Studium der beim VQF 
vorhandenen Unterlagen über das Mit-
glied primär anhand eines Interviews mit 
der BOVV-Ansprechsperson des BOVV-
Mitglieds bei Beginn der BOVV-Prüfungen 
einholen.

9. Wie muss das BOVV-Mitglied die 
BOVV-Prüfung vorbereiten und wie 
muss es die Durchführbarkeit der BOVV-
Prüfung sicherstellen (Anwesenheit 
bestimmter Personen und Vorlage be-
stimmter Unterlagen)? 

Gemäss BOVV-Prüfkonzept hat das 
BOVV-Mitglied sicherzustellen, dass die 
gegenüber dem VQF gemeldete BOVV-
Ansprechsperson und eine über die Ver-
mögensverwaltungstätigkeit und Vermö-
gensverwaltungsaufträge informierte 
Person (letzteres kann ebenfalls die BOVV-
Ansprechsperson sein) während der Prü-
fung anwesend ist. Der überprüfte Vermö-
gensverwalter hat dem Prüfer die 
Unterlagen und Dokumente vorzulegen, 
anhand welcher die Einhaltung der Pflich-

trozessionen etc.) und deren periodi-
schen Abrechnungen;

• Kundendossiers (inkl. sämtliche Bank-
belege zu Kundenkonti und sämtliche 
Korrespondenz zwischen BOVV-Mit-
glied und Kunde) mit den periodischen 
Rechenschaftsberichten an die Vermö-
gensverwaltungskunden. Depot- 
und / oder Performance-Ausweise der 
Depotbanken;

• eigene (Finanz-)Buchhaltung und die 
(geprüfte) Jahresrechnung des Mit-
glieds oder Kopien der Steuererklärung 
bei Einzelunternehmen;

Zudem dient es dem Prüfer, wenn bei 
Beginn der BOVV-Prüfung auch Angaben 
zum Mengengerüst des Vermögensverwal-
tungsbereichs gemacht werden können. 
Es sind insbesondere folgende Eckdaten 
von Bedeutung: Anzahl und Veränderung 
der VV-Mandate in der Prüfperiode, Anzahl 
im VV-Bereich tätige Mitarbeitende, total 
verwaltetes Vermögen (Assets under Ma-
nagement) und deren Entwicklung in der 
Prüfperiode, Ertrag aus der VV-Tätigkeit.

Die ordentlichen Prüfungen werden 
vom Prüfer frühzeitig angekündigt, was in 
der Regel verbunden mit der entsprechen-
den Terminvereinbarung telefonisch er-
folgt. Sonderprüfungen bei Beschwerden 
Dritter sind auch unangekündigt möglich. 
Die Prüfungen finden in den Geschäfts-
räumlichkeiten des Vermögensverwalters 
statt und folgen den bewährten und aner-
kannten Grundsätzen des Prüfwesens. 

10 BOVV PRÜFUNGEN
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10. Stichprobenumfang: Wie viele 
Vermögensverwaltungsverträge wer-
den überprüft?

Bei den Erst- und Zweitprüfung erwar-
tet die FINMA einen Mindestumfang an 
Stichproben von in der Regel 10% der 
Dossiers von Vermögensverwaltungskun-
den, wobei bei einem Kundenstamm von 
10 oder weniger Kundenbeziehungen 
sämtliche Kundenbeziehungen zu über-
prüfen sind. 

11. Welche Kostenansätze bestehen 
für die Durchführung der BOVV-Prüfung? 

Die Kosten der BOVV-Prüfung werden 
entsprechend dem VQF-Gebührenregle-
ment nach dem effektiven Zeitaufwand für 
die Prüfung vor Ort und für die Vor- und 
Nachbearbeitung mit einem Stundenansatz 
von CHF 250 verrechnet. Ferner beträgt die 
pauschale Prüfgebühr CHF 750 pro BOVV-
Prüfung. Der Fahrzeitaufwand (inkl. Ausla-
gen und Spesen) wird zum halben Stunden-
ansatz von CHF 125 belastet.

12. Was geschieht bei der Feststel-
lung von Mängeln? Sind Massnahmen 
oder Sanktionen denkbar?

Stellt der Prüfer Verstösse, Mängel 
oder Ungereimtheiten fest, so sind diese 
in der Prüfberichterstattung vollständig 
und so detailliert zu beschreiben, so dass 
eine Beurteilung durch die Aufsichtskom-
mission möglich ist. 

Die Aufsichtskommission beschliesst 
danach Massnahmen (z.B. Aufforderung 
zur Wiederherstellung des BOVV-verhal-

tensregelnkonformen Zustands innert ei-
ner bestimmten Frist) oder in gravierenden 
Fällen Sanktionen. 

13. Geheimhaltung
Der VQF und die beauftragten Prüfer 

halten sich strikt an die Vorgaben zur Ge-
heimhaltung gemäss VQF-Statuten und 
behandeln alle Daten vertraulich. Die 
BOVV VQF erteilt – vorbehältlich gesetzli-
chen Auskunfts- und Editionsregelungen 
(z.B. Informationsaustausch gegenüber 
FINMA oder Verfügungen von Strafverfol-
gungsbehörden) – Dritten gegenüber keine 
Auskünfte über vertrauliche Mitgliederda-
ten (z.B. Prüffeststellungen, Massnahme- 
oder Sanktionsverfahren und dergleichen). 
Dies gilt auch bei Medienanfragen. Die 
Tatsache, ob eine BOVV-Mitgliedschaft 
beim VQF besteht oder nicht besteht, stellt 
jedoch keine vertrauliche Information dar. 

Quelle: Bruno Bleisch (Leiter Revisorat) und

Adrian Göldi (Leiter Legal & Compliance)
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Neue Website VQF 

Nach zehn Jahren hat der VQF 
seine Website überarbeitet. Durch 
die Optimierung sollen die Nutzer 
einen besseren Überblick über den 
VQF, seine Kompetenzen und wich-
tigsten Dienstleistungen erhalten 
und einen schnellen und einfachen 
Zugang zu den relevanten Informa-
tionen haben.

Im Bestreben unseren Zielgruppen, 
insbesondere unseren Mitgliedern, mög-
lichst effiziente Instrumente zur Verfügung 
zu stellen, wurde die Website des VQF 
einer funktionalen und gestalterischen 
Überarbeitung unterzogen. Dabei haben 
wir uns von folgenden Zielen leiten lassen:

• Die Grundstruktur der Einstiegsseite 
wurde erweitert sowie aussagekräfti-
ger und übersichtlicher organisiert.

• Die Bedienung weist eine erhöhte 
Service-Komponente auf und verein-
facht die Wahrnehmung der Aufgaben 
der jeweiligen Nutzer.

• Die gesuchten Informationen werden 
noch direkter gefunden (3 Klick-Prinzip, 
Optimierung der Suchfunktion, FAQ).

• Direkte elektronische Verarbeitung der 
Selbstdeklaration.

• Der VQF wird als äusserst professio-
nelle, transparente und service-orien-
tierte Comnpliance-Organisation wahr-
genommen.

Wir glauben Ihnen mit der neuen Web-
site ein effizientes Arbeitsinstrument zur 
Verfügung zu stellen: Überzeugen Sie sich 
selbst unter www.vqf.ch

(Quelle: Patrick Rutishauser, Geschäftsführer)

Neue Mitarbeiterinnen im 
Legal & Compliance Desk

Das von Herrn RA lic. iur. Adrian 
Göldi geleitete Legal & Compliance 
Desk (LCD) hat seit diesem Jahr 
zwei neue Mitarbeiterinnen. Wir 
freuen uns, Ihnen die neuen Mitar-
beiterinnen nachfolgend vorstellen 
zu dürfen.

Am 1. März 2010 nahm Frau lic. utr. 
iur. Caroline Kindler ihre Tätigkeit im LCD 
auf. Sie absolvierte ihre Rechtsstudien 
zweisprachig an der Universität Freiburg 
i.Ue. Anschliessend schloss sie einen 
postgraduierten Studiengang «Master of 
Laws (LL.M.)» mit Schwerpunkt im Ver-
trags- und Wirtschaftsrecht an der West-
fälischen Wilhelms–Universität in Münster 
ab. Frau Kindler verfügt über Erfahrungen 
aus Gerichts-, Verwaltungs- und Kanzlei-
tätigkeiten. Mit ihr konnte eine im Bereich 
des Wirtschafts- und Verfahrensrechts 
erfahrene Juristin gewonnen werden.

Am 1. April 2010 ist zudem Frau lic. 
iur. Monika Hunkeler zum LCD-Team 
dazugestossen. Sie hat ihre Rechtsstudien 
an der Universität Zürich absolviert und 
berufsbegleitend durch den Master of 
Advanced Studies in Economy Crime In-
vestigation an der HSW Luzern ergänzt. 
Als langjährige Leiterin des Rechtsdiens-
tes einer gesamtschweizerisch tätigen 
Retailbank verfügt sie über eine sehr um-
fangreiche Erfahrung im Bezug auf finanz-
intermediäre Themen. Sie bringt somit 
neben ihrem breiten juristischen auch fi-
nanzspezifisches und aufsichtsrechtliches 
know-how mit.

Wir freuen uns sehr, in Frau Kindler und 
Frau Hunkeler zwei tatkräftige, kompeten-
te und lösungsorientierte Kolleginnen für 
die Mitgliederberatung, die Bekämpfung 
der Geldwäscherei und Terrorismusfinan-
zierung sowie die aufsichtsrechtliche Be-
treuung unserer BOVV-Mitglieder gewon-
nen zu haben.

(Quelle: Patrick Rutishauser, Geschäftsführer)

NEUE WEBSITE VQF
NEUE MITARBEITERINNEN IM LEGAL & COMPLIANCE DESK


